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Abschnitt I – Allgemeines 
 
§ 1 Name, Tätigkeitsgebiet und Sitz 
 
1. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) bildet für das Ge-

biet des Landkreises Alzey-Worms einen SPD-Unterbezirk. Der Unter-
bezirk trägt den Namen „SPD Alzey-Worms“. 

 
2. Der SPD-Unterbezirk hat seinen Sitz in Worms. 
 
 
§ 2 Satzungs- und Organisationsregelungen 
 
Organisationsstatut, Wahlordnung, Schiedsordnung und Finanzordnung 
der SPD gelten unmittelbar und sind dieser Satzung übergeordnet. 
 

 
Abschnitt II – Gliederung und Organisation 

 
§ 3 Gliederung 
 
1. Der SPD-Unterbezirk Alzey-Worms gliedert sich in Ortsvereine. 
 
2.  Die Ortsvereine werden durch den Vorstand des SPD-Unterbezirkes 

nach politischer, wirtschaftlicher und regionaler Zweckmäßigkeit  ab-
gegrenzt. 

 
3. Ortsvereine und Arbeitsgemeinschaften können ihre Angelegenheiten 

durch eigene Satzungen regeln, soweit diese Satzung hierüber keine 
Vorschriften enthält und sie den hier getroffenen Vorschriften nicht wi-
derspricht. 

 
 

 

Abschnitt III – Organe 
 
§ 4 Organe des SPD-Unterbezirkes Alzey-Worms 
 
Organe des SPD-Unterbezirkes Alzey-Worms sind 
a)  der Parteitag 
b)  der Vorstand 
 
 
§ 5 Parteitag 
 
1.  Der Parteitag ist das höchste Organ des SPD-Unterbezirkes Alzey-

Worms. 
 
2.  Er setzt sich aus  

a. den in den Generalversammlungen der Ortsvereine gewählten de-
legierten Frauen und Männer 

b. den in der Betriebsgruppenkonferenz gewählten delegierten Frau-
en und Männer 

c. den Mitgliedern des Vorstandes 
zusammen. 

 
3. Die Ortsvereine erhalten für je 15 Mitglieder eine/n delegierte/n Frau 

oder Mann. Maßgebend ist die Mitgliederzahl, für die in dem der Ein-
berufung vorausgegangenen Beitragsjahr Beiträge abgerechnet wor-
den ist. 

 
4. Die Betriebsgruppenkonferenz wählt zusätzliche delegierte Frauen und 

Männer, deren Zahl jeweils 10 v.H. der Zahl der delegierten Frauen 
und Männern der Ortsvereine entspricht. 
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5. Der ordentliche Parteitag soll im ersten Quartal jedes zweiten Jahres 
stattfinden. Er wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der vorläufigen 
Tagesordnung mindestens vier Wochen vorher einberufen. 

 
6. Der Parteitag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimm-

berechtigten Frauen und Männer anwesend sind. 
 
7. Über den Parteitag ist vom Vorstand ein Protokoll zu fertigen. 
 
 
§ 6 Aufgaben des Parteitages 
 
Zu den Aufgaben des Parteitages gehören: 
a)  Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Revisorinnen 

und Revisoren 
b)  Aussprache und Beschlussfassung über die Berichte 
c)  Wahl des Vorstandes 
d)  Wahl der Revisorinnen und Revisoren 
e)  Wahl der Schiedskommission 
f)  Wahl der delegierten Frauen und Männer zum Landesparteitag 
g)  Wahl des Vertreters / der Vertreterin im Landesparteirat 
h)  Vorschlag der delegierten Frauen und Männer für den Bundesparteitag 
i)  Aussprache und Beschlussfassung über Anträge 
 
Der Parteitag bestimmt die Mitglieder der Antragskommission sowie der 
Mandatsprüfungs- und Zählkommission, bis zum nächsten Parteitag.. 
 
 
§ 7 Anträge an den Parteitag 
 
1.  Die Ortsvereine, Arbeitsgemeinschaften, die Betriebsgruppenkonfe-

renz und der Vorstand sind berechtigt, Anträge an den Parteitag zu 
stellen. 

 
2.  Die Anträge müssen mindestens drei Wochen vor dem Parteitag beim 

Vorstand eingegangen sein. 
 
3.  Alle Anträge müssen zwei Wochen vor dem Parteitag mit einer Be-

schlussempfehlung der Antragskommission den Ortsvereinen zur Wei-
tergabe an die delegierten Frauen und Männer zugeleitet werden. 

 
4.  Die Behandlung von Initiativanträgen regelt die Geschäftsordnung. 
 
 
 
§ 8 Außerordentlicher Parteitag 
 
1.  Ein außerordentlicher Parteitag ist einzuberufen 
a)  auf Beschluss des Vorstandes 
b)  auf gemeinsamen Antrag von mindestens zwei Fünftel der Ortsvereine 

an den Vorstand 
c) auf Beschluss eines Parteitages 
 
2.  Im Falle der Ziffer 1. b) beschränkt sich die Tagesordnung des Partei-

tages auf die Beratung und Beschlussfassung des von den Antragstel-
lern vorgebrachten Anliegens. 

 
3.  Im übrigen gelten § 5 Nr. 2 bis 4, 6 und 7 sowie § 7 Nr. 3.  
 
 
§ 9 Vorstand 
 
1. Der Vorstand leitet den SPD-Unterbezirk und ist für die Ausführung der 

Beschlüsse der Parteitage verantwortlich. Er beschließt über die Aus-
gaben und legt Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben ab. 

 
2.  Der Vorstand arbeitet eng mit den Ortsvereinen, Verbänden, den Ar-

beitsgemeinschaften, der Betriebsgruppenkonferenz und der SPD-
Kreistagssfraktion zusammen. 
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3.  Der Vorstand wird von dem Vorsitzenden / der Vorsitzenden einberu-
fen und geleitet. Er hat den Vorstand auch einzuberufen, wenn min-
destens zwei Fünftel der Mitglieder des Vorstandes dies gemeinsam 
beantragen.  

 
4.  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-

glieder anwesend sind. Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwe-
senden beschlussfähig, wenn zum gleichen Tagesordnungspunkt un-
ter Hinweis auf die Beschlussfähigkeit zum zweiten Mal eingeladen 
wurde. 

 
5.  Über die Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll zu fertigen, und jedem  
      Vorstandsmitglied mit der Einladung zur nächsten Sitzung zuzusen-

den. 
 
 
 
§ 10 Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes 
 
1.  Der Vorstand besteht aus: 

a) der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden 
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
c)  der Kassiererin bzw. dem Kassierer 
d)  der stellvertretenden Kassiererin bzw. dem stellvertretenden Kas-

sierer 
e)  der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer 
f)  der stellvertretenden Schriftführerin bzw. dem stellvertretenden 

Schriftführer  
g)  sechs weiteren Mitgliedern 

 
2.  Die Vorstandsmitglieder nach Nr. 1 a) bis f) werden jeweils in einem 

gesonderten Wahlgang gewählt. Ein weiterer Wahlgang wird für die 
Vorstandsmitglieder nach Nr. 1 g) durchgeführt. 

 

Abschnitt IV – Parteikonferenzen, Parteigremien 

 
§ 11 Parteikonferenz 
 
1.  Zur Beratung politischer Themen kann der Vorstand Parteikonferenzen 

einberufen. 
 

2.  Über die Parteikonferenz ist vom Vorstand ein Protokoll zu fertigen. 
 
 
§ 12 Erweiterter Vorstand 
 
1.  Der erweiterte Vorstand des Unterbezirkes berät den Vorstand und 

fördert durch eigene Initiative die Willensbildung in der Partei. 
 
2.  Der erweiterte Vorstand setzt sich zusammen aus 

a)  den Mitgliedern des Vorstandes,  
b) den Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden der Verbän-

de, 
c) den Ortsvereinsvorsitzenden und Stellvertreter der verbandsfreien 

Städte 
d)  den Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften,  
e)  der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden der SPD-

Kreistagsfraktion,  
f)  dem/der Sozialdemokratischen Landrat/Landrätin,  
g)  den Sozialdemokratischen Mitgliedern des Europaparlamentes, 

Bundes- und Landtages, die im Landkreis Alzey-Worms wohnen,  
 
 
3.  Der erweiterte Vorstand tritt in der Regel halbjährlich zusammen. Für 

die Einladung zur Sitzung und ihre Durchführung gelten § 9 Nr. 3 bis 5 
entsprechend. 
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§ 13 Schiedskommission 
 
Der SPD-Unterbezirk Alzey- Worms bildet eine Schiedskommission. Das 
Nähere regelt das Organisationsstatut und die Schiedsordnung der SPD. 
 
 
§ 14 Antragskommission 
 
1. Vom Parteitag wird eine Antragskommission gewählt. Sie besteht aus 

6 Mitgliedern. Die Antragskommission beruft aus ihrer Mitte einen 
Sprecher /eine Sprecherin. 

 
2. Die Antragskommission befasst sich mit allen an den Parteitag oder 

die Parteikonferenz gerichteten Anträgen und versieht sie mit einer 
Beschlussempfehlung. Das sich damit verbindende Beratungsverfah-
ren regelt die Geschäftsordnung. 

 
 
§ 15 Kassenrevision 
 
1.  Der Parteitag wählt drei Revisorinnen bzw. Revisoren, die nicht Mit-

glied des Vorstandes sein dürfen. Sie sind nur dem Parteitag verant-
wortlich.  

 
2.  Die Revisorinnen bzw. Revisoren prüfen jährlich mindestens dreimal 

die Kasse, davon mindestens einmal unvermutet. Über die Prüfung ist 
eine Niederschrift zu fertigen und dem Vorstand zuzuleiten.  

 
 
§ 16 Beitragsanteile und Beitrags- abrechnung 
 
1.    Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine Mitgliedsbeiträge satzungsgemäß 
zu entrichten. 

 
2.     Von den Mitliedsbeiträgen verbleiben dem Ortsverein 15 Prozent. 

 

Abschnitt V – Ortsvereine 
 
§ 17 Organe der Ortsvereine 
 
Organe des Ortsvereins sind:  
a)  die Generalversammlung  
b)  der Vorstand.  
 
 
§ 18 Generalversammlung 
 
1.  Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Ortsvereins. Sie 

findet alle zwei Jahre statt, falls die Satzung des Ortsvereins keinen 
einjährigen Turnus bestimmt. Sie ist im ersten Quartal des Jahres ein-
zuberufen und hat insbesondere folgende Aufgaben:  
a)  Entgegennahme, Aussprache und Beschlussfassung über die Be-

richte des Vorstandes sowie der Revisorinnen und Revisoren,  
b) Wahl des Vorstandes 
c) Wahl der Revisorinnen bzw. Revisoren,  
d) Wahl der delegierten Frauen und Männer zum Unterbezirkspartei-

tag,  
e) Aussprache und Beschlussfassung über Anträge.  

 
2.  Die ordentliche Generalversammlung wird vom Vorstand unter Be-

kanntgabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens eine Woche vor-
her einberufen.  

 
3.  Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen:  

a) auf Beschluss des Vorstandes,  
b) auf Antrag von mindestens zwei Fünftel der Mitglieder des Ortsve-

reins. Falls der Vorstand binnen einer Woche diesem Antrag nicht 
stattgibt, können die Antragstellerinnen bzw. Antragsteller selbst 
die außerordentliche Generalversammlung einberufen.  
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§ 19 Mitgliederversammlung 
 
1.  Mitgliederversammlungen des Ortsvereins sollen wenigstens halbjähr-

lich stattfinden. Sie sind vom Vorstand unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mindestens eine Woche vorher einzuberufen.  

 
2. Anträge können nur behandelt werden, wenn es die Versammlung 

beschließt.  
 
 
§ 20 Vorstand 
 
1.  Der Vorstand des Ortsvereins besteht aus:  

a) der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden  
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden,  
c) der Schriftführerin bzw. dem Schriftführer  
d)  der Kassiererin bzw. dem Kassierer  
e)  und Beisitzer/innen, wobei deren Anzahl durch die Generalver-

sammlung vor der Wahl festzulegen ist. 
 
2.  In der Gesamtzahl der Mitglieder des Vorstandes muss eine ungerade 

Zahl erreicht werden. 
 
3.  Die Vorstandsmitglieder nach Nr. 1 a) bis d) werden jeweils in einem 

gesonderten Wahlgang gewählt. Ein weiterer Wahlgang wird für die 
Vorstandsmitglieder nach Nr. 1 e) durchgeführt. 

 
 
§ 21 Aufgaben des Vorstandes 
 
1.  Der Vorstand leitet den Ortsverein und ist für die Ausführung der Be-

schlüsse der Generalversammlung und Mitgliederversammlung ver-
antwortlich. Er beschließt über Ausgaben und legt Rechenschaft über 
die Einnahmen und Ausgaben ab. 

 

2.  Der Vorstand arbeitet eng mit den Arbeitsgemeinschaften sowie der 
Fraktion im Gemeinderat und dem/der Bürgermeister/in, soweit er dem 
Ortsverein angehört, zusammen.  

 
3.  Für die Einladung zur Sitzung des Vorstandes und ihre Durchführung 

gilt § 9 Nr. 3 bis 5 entsprechend. 
 
 
§ 22 Kassenrevision 
 
1. Die Generalversammlung wählt zwei Revisorinnen bzw. Revisoren, die 

nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Sie sind nur der General-
versammlung verantwortlich.  

 
2. Die Revisorinnen bzw. Revisoren prüfen jährlich mindestens zweimal 

die Kasse, davon mindestens einmal unvermutet. Über die Prüfung ist 
eine Niederschrift zu fertigen und dem Vorstand zuzuleiten.  

 

Abschnitt VI -  Verbände 
 
§ 23 Organe 
 
1.  Organe des Verbandes sind: 
 

a. Generalversammlung des Verbandes, 
b. Verbandsvorstand 

 
§ 24 Generalversammlung des Verbandes 
 
1. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Sie 
setzt sich    
    zusammen aus: 
 
den von den Generalversammlungen der Ortsvereine gewählten Delegier-
ten. Die Ortsvereine erhalten für je 10 Mitglieder, für die in dem der Einbe-
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rufung vorausgegangenen  Beitragsjahr Beiträge abgerechnet worden sind, 
einen Delegierten; 
den Mitgliedern des Verbandsvorstandes. 
 
Die Mitglieder des Verbandsvorstandes sind jedoch nur insofern stimmbe-
rechtigt, als ihre Zahl ein Viertel der Delegiertenzahl nicht übersteigt. Die 
stimmberechtigten Vorstandsmitglieder und ihre Vertreter/innen bestimmt 
der Vorstand für die Dauer seiner Amtszeit. 
 
§ 25  
 
1. Die Generalversammlung des Verbandes findet im ersten Quartal jedes 
zweiten Jahres       statt. Sie wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der 
vorläufigen Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher einberufen. 
 
2. Antragsberechtigt sind die Ortsvereine und der Verbandsvorstand. 
 
3. Anträge der Ortsvereine müssen mindestens eine Woche vor der Ver-

sammlung beim  
Verbandsvorstand eingegangen sein. Die Behandlung von Initiativanträgen 

regelt die  
Geschäftsordnung. 
 
 
§ 26 
 

1. Zu den Aufgaben der Generalversammlung gehören: 
 

a. Entgegennahme der Berichte des Verbandsvor-
standes und der Revisoren/innen 

b. Aussprache und Beschlussfassung über die Be-
richte 

c. Wahl des Verbandsvorstandes und der Reviso-
ren/innen 

d. Aussprache und Beschlussfassung über Anträge 

2. Eine außerordentliche Generalversammlung ist einzuberufen: 
 

a. Auf Beschluss des Verbandsvorstandes, 
b. auf Antrag von mindestens zwei Fünfteln der Delegierten. Falls der 

Vorstand binnen einer Woche diesem Eintrag nicht stattgibt, können 
die Antragsteller/innen selbst die außerordentliche Generalver-
sammlung einberufen.  

 
§ 27 Verbandsversammlung 
 

1. Versammlungen der Delegierten des Verbandes (Verbands-
versammlungen) sollen mindestens zweimal im Jahr stattfin-
den. Sie sind vom Vorstand unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung mindestens eine Woche vorher einzuberufen. Die 
Frist kann in besonderen Fällen abgekürzt werden. 

2. Die Anträge können nur behandelt werden, wenn sie vorher 
dem Vorstand zugegangen sind. Die Behandlung von Initiativan-
trägen regelt die Geschäftsordnung. 

 
§ 28 Verbandsvorstand 
 
Der Verbandsvorstand besteht aus: 
a. der/dem Vorsitzenden 
b. zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
c. dem/der Schriftführer/in 
d. dem/der Kassierer/in 
e. 2, 4 oder 6 weiteren Mitgliedern 
 
Der/die Vorsitzende, die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Schriftfüh-
rer/in, Kassierer/in und die weiteren Mitglieder werden in je einem Wahl-
gang gewählt. 
 
 
 
§ 29  
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1. Der Vorstand leitet den Verband, ist für die Ausführung der Beschlüsse 
der Generalversammlung und der Verbandsversammlung verantwortlich, 
beschließt über die Ausgaben und legt Rechenschaft über Einnahmen und 
Ausgaben. 
 
2. Der Vorstand arbeitet eng mit den Ortsvereinen und der Verbandsge-

meinderatsfraktion 
zusammen. Er hat auch die Gemeinden ohne eigenen Ortsverein politisch 

zu betreuen. 
 
3. Der Vorstand wird von der/dem Verbandsvorsitzenden einberufen. Er ist 
auch auf Antrag von mindestens zwei Fünfteln seiner Mitglieder einzuberu-
fen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an-
wesend ist. § 10 Abs. 2 Satz 4 gilt entsprechend. 
 
§ 30 Kassenrevision 
 

1. Die Generalversammlung wählt mindestens zwei Revisoren/innen, 
die nicht Mitglied des Vorstandes sein dürfen. Sie sind nur der Ge-
neralversammlung verantwortlich. 

2. Die Revisoren/innen prüfen jährlich mindestens zweimal die Kasse, 
davon mindestens einmal unvermutet. 

 
 

 
Abschnitt VII – Betriebsgruppenkonferenz,  
Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 

 
§ 31 Betriebsgruppenkonferenz 
 

1. Der SPD-Unterbezirk Alzey-Worms bildet eine Betriebsgruppenkon-
ferenz (§ 9a Abs. 2 Organisationsstatut). 

 

2. Die Betriebsgruppenkonferenz setzt sich aus den delegierten Frauen 
und Männer der Betriebsgruppen und den Betriebsvertrauensleuten 
zusammen.  

 
3. Die delegierten Frauen und Männer werden in den Mitgliederversamm-

lungen der Betriebsgruppen gewählt. Die Zahl der Mandate errechnet 
sich anteilig aus der Zahl der zum 31.12. des Vorjahres für die Be-
triebsgruppe registrierten Mitglieder. Folgender Schlüssel ist anzuwen-
den: 
bis 10 Mitglieder  1 delegierte/r Frau oder Mann 
11 – 20 Mitglieder 2 delegierte Frauen und Männer 
21 – 30 Mitglieder  3 delegierte Frauen und Männer 
31 – 50 Mitglieder 4 delegierte Frauen und Männer 
je weitere angefangene 50 Mitglieder ein/e weitere/r delegierte/r Frau 

oder Mann. 
 
4. Für jeden Betrieb kann nur eine Betriebsvertrauensfrau bzw. ein Be-

triebsvertrauensmann an der Betriebsgruppenkonferenz stimmberech-
tigt teilnehmen. 

 
5. Die Betriebsgruppenkonferenz wird vom Vorstand des SPD-

Unterbezirkes Alzey- Worms  in Abstimmung mit dem Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) bei Bedarf einberu-
fen. Sie findet in der Regel im ersten Quartal jedes zweiten Jahres vor 
dem Parteitag statt. Die Tagesordnung ist mindestens zwei Wochen 
vor der Betriebsgruppenkonferenz bekannt zu geben.  

 
6. Zu den Aufgaben der Betriebsgruppenkonferenz gehören: 

a. Beratung und Beschlussfassung über Anträge und Personalvor-
schläge an den Parteitag 

b. Wahl der delegierten Frauen und Männer zum Parteitag (§ 5 Nr. 
4). Die delegierten Frauen und Männer müssen ihren Wohnsitz im 
Landkreis Alzey-Worms haben und ihre Parteimitgliedschaft im 
SPD-Unterbezirk Alzey-Worms unterhalten. 
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7.  Mitgliederversammlungen von Betriebsgruppen, auf denen der Be-
triebsgruppenvorstand und die delegierten Frauen und Männer bzw. 
Betriebsvertrauensleute zur Betriebsgruppenkonferenz gewählt wer-
den, sind Generalversammlungen. Sie finden in der Regel im ersten 
Quartal jedes zweiten Jahres und vor der Betriebsgruppenkonferenz 
statt. Zu diesen Versammlungen werden die beim SPD-Unterbezirk Al-
zey-Worms registrierten Mitglieder der Betriebsgruppe mindestens ei-
ne Woche vorher und unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesord-
nung eingeladen. Für die Einladung ist der Vorstand des SPD-
Unterbezirkes Alzey-Worms verantwortlich. 

 
 
§ 32 Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 
 
1. Durch Beschluss des Vorstandes gebildete Arbeitsgemeinschaften 

können nach den Grundsätzen für die Tätigkeit der Arbeitsgemein-
schaften in der SPD auf Ebene des SPD-Unterbezirkes und der Orts-
vereine tätig werden.  

 
2.  Für bestimmte Mitgliedergruppen können durch Beschluss des Vor-

standes Arbeitskreise gebildet werden. Der Vorstand entscheidet über 
die Aufgaben und den Aufbau der Arbeitskreise.  

 
 
 

Abschnitt VIII – Bundes-, Landtags- und Kommu-
nalwahlen 
 
§ 33 Bundestagswahlen 
 
Die Wahlkreiskandidatin bzw. der Wahlkreiskandidat für die Wahl zum 
Bundestag im Wahlkreis 209 wird von einer Wahlkreiskonferenz in gehei-
mer Wahl aufgestellt.  Die delegierten Frauen und Männer der Wahlkreis-
konferenz werden auf Vorschlag der Ortsvereine auf Parteitagen des SPD-

Unterbezirkes Alzey-Worms, des SPD-Unterbezirkes Worms und des Teil-
bereichs des SPD-Unterbezirkes Mainz-Bingen, der zum Wahlkreis 209 
gehört, gewählt. Die Delegierten der Parteitage müssen im Wahlkreis 209 
wohnen, um stimmberechtigt zu sein. Die Fristen des Bundestagswahlge-
setzes sind einzuhalten. Die Wahlkreiskonferenz wird gemeinsam von den 
Vorständen der einzelnen Unterbezirke mindestens 4 Wochen vorher ein-
berufen. Jeder Vorstand hat ein eigenes Vorschlagsrecht.  
 
 
§ 34 Landtagswahlen 
 
1. Die Wahlkreiskandidatin bzw. Wahlkreiskandidat für die Landtagswahl 

werden von der Wahlkreiskonferenz in geheimer Wahl aufgestellt. Die 
delegierten Frauen und Männer der Wahlkreiskonferenz  werden von 
den Ortsvereinen einheitlich nach dem Schlüssel 1:15, unter Beach-
tung der Bestimmungen und Fristen des Landeswahlgesetzes gewählt.  

 
2. Die Wahlkreiskonferenzen  im  Landtagswahlkreis 31 und 33 werden 

vom Unterbezirksvorstand mindestens vier Wochen vorher einberufen. 
Die Frist kann in begründeten Fällen abgekürzt werden.  

 
3. Der UB-Vorstand hat ein eigenes Vorschlagsrecht für die Wahlkreis-

konferenz. Weiterhin hat der Vorstand ein Vorschlagsrecht für die Rei-
henfolge der Wahlkreiskandidatinnen bzw. Wahlkreiskandidaten für die 
Landesliste.  

 
 
 
§ 35 Kommunalwahlen 
 
1. Die Vorschlagsliste für die Wahl des Gemeinderates sowie der Wahl-

vorschlag für die Wahl der Ortsbürgermeisters bzw. der Ortsbürger-
meisterin in der jeweiligen Gemeinde werden in einer Generalver-
sammlung des Ortsvereins beschlossen. Der Ortsvereinsvorstand hat 
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jeweils ein eigenes Vorschlagsrecht.  
 

2. Die Vorschlagslisten für Verbandsgemeindevertretungen werden durch 
von den Verbandsvorständen eigens einzuberufende Generalver-
sammlungen beschlossen. Die Ortsvereine können den Verbandsvor-
ständen Bewerber/innen um die Kandidatur zur Verbandsgemeinde-
vertretung vorschlagen. Aus den schriftlich einzureichenden Vorschlä-
gen soll die gewünschte Reihenfolge der Bewerber/innen hervorgehen. 
Der Verbandsvorstand hat eigenes Vorschlagsrecht. 

 
3. Die Vorschlagsliste für die Kreistagswahl wird durch eine Vertreterver-

sammlung beschlossen. Die Vertreter für die Vertreterversammlung 
werden von den Ortsvereinen in geheimer Abstimmung gewählt, wobei 
die Fristen und Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes zu beach-
ten sind. Für die Zahl der Vertreter gilt § 5 Nr. 3 entsprechend. Die 
Vertreterversammlung wird vom Vorstand unter Bekanntgabe der vor-
läufigen Tagesordnung mindestens 14 Tage vorher einberufen. 

 
4. Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der Stimmberechtigten anwesend ist. Über die Vertreterversammlung 
ist vom Vorstand ein Protokoll zu fertigen. 

 
5. Die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber zur Kreistagsliste erfolgt 

durch die Vertreterversammlung in geheimer Wahl. Im übrigen findet 
die Wahlordnung der SPD Anwendung. 

 
6. Die Ortsvereine, die Verbände, die Arbeitsgemeinschaften und die Be-

triebsgruppenkonferenz können im Vorfeld der Vertreterversammlung 
dem Vorstand Bewerberinnen bzw. Bewerber für die Kandidatur zum 
Kreistag vorschlagen. Aus den schriftlich einzureichenden Vorschlägen 
soll die gewünschte Reihenfolge der Bewerberinnen bzw. Bewerber 
hervorgehen. Im übrigen gelten für das Vorschlagsrecht die Bestim-
mungen des Kommunalwahlgesetzes.  

 

7. Der UB-Vorstand hat gegenüber der Vertreterversammlung ein eigenes 
Vorschlagsrecht für die Kreistagsliste. Das Vorschlagsrecht umfasst 
auch die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten. 

 
8. Der Wahlvorschlag für die Wahl des Landrates/Landrätin wird durch 

eine vom Vorstand einzuberufende Vertreterversammlung beschlossen. 
Der Vorstand hat gegenüber der Vertreterversammlung ein eigenes 
Vorschlagsrecht für diesen Wahlvorschlag. Im übrigen gelten § 26 Nr. 2 
bis 4 entsprechend. 

 

 
Abschnitt IX – Schlussbestimmungen 
 
 
§ 36 Satzungsänderung 
 
1. Diese Satzung kann nur von einem Unterbezirksparteitag mit Zweidrit-

telmehrheit der anwesenden delegierten Frauen und Männer, mindes-
tens aber mit der Mehrheit der stimmberechtigten delegierten Frauen 
und Männern, geändert werden.  

 
2. Anträge auf Abänderung der Satzung müssen den delegierten Frauen 

und Männern innerhalb den in dieser Satzung vorgeschriebenen Fris-
ten, die nicht verändert werden können, vor dem Parteitag zugegan-
gen sein. Initiativanträge auf Änderung dieser Satzung sind nicht zu-
lässig.  

 
 
§ 37 Inkrafttreten 
 

1. Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung am 01.04.2004 in Kraft.  
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2. Die nach den bisher geltenden Vorschriften gewählten Organe setzen 
ihre Tätigkeit in der bisherigen Besetzung bis zum Ende ihrer Amtszeit 
fort.  

 
 
 
 

........................................................................ 
Klaus Hagemann, MdB 

UB-Vorsitzender 
 
 
 
 
 

.................................................................................  ........................................................................ 
                         Ernst-Walter Görisch             Jutta Dexheimer 
          Stellv. UB-Vorsitzender                               Stellv. UB-Vorsitzende 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
Stephan Wilhelm 
Geschäftsführer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


